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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Datum: 
.',", ,'. 

~~ :). 

Zl. 109/89 

'-' 9 

Betrifft: Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
geändert wird 
G.Z.31.113/50-V/3/89 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die 

Zusendung des Entwurfes und erlaubt sich, folgende 

S TEL L U N G NAH M E 

abzugeben. 

1 • 

Zum § 8 Abs. 3 

Nach der Neuregelung des § 8 BUAG soll der Arbeitgeber 

für die von der Urlaubs- und Abfertigungskasse berechnet~n 

und ausbezahlten Urlaubsentgelte ein eigenes Kon~o 

einrichten, in welches die Kasse gemäß dem neu angefügten 

letzten Satz des § 23 jederzeit Einsicht hat. 

Nach Meinung des gef~rtigten~Ausschusses stellt dies einen 

unnötigen Eingriff in die Disposition des Arbeitgebers 

dar. Dem Bedürfnis nach transparenter Geba~ung ist schon 

dadurch entsprochen, daß der Anspruch von der Kasse aus­

gerechnet wird, daß diese gemäß § 23 zu diesem Zweck Einsicht 

in alle maßgebenden Lohnaufzeichnungen nehmen kann, daß dem 
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Arbeitnehmer bei Auszahlung der von der Kasse vorgesehene 

Abrechnungsnachweis auszufolgen ist (§ 8 Abs. 5 n.F.) und 

daß d~r Arbeitnehmer den Erhalt des Urlaubsentgeltes 

zu bestätigen hat. 

Die Einrichtung von Fremdgeldkonten für das Urlaubsgeld 

hätte darüber hinaus zur Folge, daß Urlaubsgeldforderungen 

der Arbeitnehmer, soweit sie von der Kasse bereits an den 

Arbeitgeber überwiesen wurden, in einem Konkurs des Arbeitgebers 

zu Aussonderungsansprüchen führen könnten. Diese Rechtsfolge 

stünde im Gegensatz zu § 46 Abs. 1 Z. 3 KO und scheint von 

den Zielen der Novelle nicht umfaßt. 

Zum § 8 Abs. 6 

Nach dieser neuen Bestimmung hat der Arbeitgeber für von 

der Kasse empfangene Urlaubsentgelte, welche innerhalb von 

drei Nonaten weder dem Dienstnehmer ausbezahlt, noch der 

Kasse rücküberwiesen werden, ab diesem Zeitpunkt 10 % 

jä~rlich Verzugszinsen zu bezahlen. 

Eine Verzugszinsenregelung war auch im bisherigen Gesetzestext 

bereits vorgesehen. Gemäß § 25 Abs. 2 geltender Fassung hat 

der A~beitgeber für verspätet entrichtete Zuschläge 7 % 

jährlich Verzugszinsen zu bezahlen. 

Ein sachlicher Grund für die unterschiedliche Verzinsung 

gleichartiger Dienstgeberschulden ist nicht zu erkennen. 

Nach Meinung des österreichischen Rechtsanwaltskammertages 

sollte die Verzinsung in beiden Fällen gleicherma~en mit 

7 \ jährlich festgesetzt werden. 

Gemäß § 8 Abs. 6 letzter Satz des Entwurfes soll die Urlaubs­

und Abfertigungskasse die zinsen aus rücksichtswürdigen Gründen 

herabsetzen oder erlassen können. Nachdem nicht erkennbar ist, 

was unter "rücksichtswürdigen Gründen" zu verstehen ist, liegt 

hier ein nicht ausreichend determinierter Ermessensspielraum 

vor. 
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Zum § 8 Abs. 7 

Nach dieser Bestimmung, welche bereits in der geltenden 

Fassung enthalten ist, hat der Arbeitgeber empfangene 

Urlaubsentgelte binnen 2 Wochen nach Beendigung des Arbeits­

verhältnisses zurückzuzahlen, wenn der Arbeitnehmer den 

Urlaub während des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses 

nicht oder nur zu einem Teil verbraucht. 

Wegen der nunmehr hinzutretenden Verzugszinsenregelung des 

§ 8 Abs. 6 sollte klar gestellt werden, ob und gegebenenfalls 

ab welchem Zeitpunkt in diesem Fall Verzugszinsen zu bezahlen 

sind. 

Zu § 25 Abs. 3 bis 8 

Nach der bisherigen Fassung des § 25 hat die Urlaubs- und 

Abfertigungskasse zur Eintreibung von Rückständen einen 

Antrag auf Erlassung eines entsprechenden Bescheides bei 

der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu stellen. 

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Bescheid, mit dem 

der Arbeitgeber zur Zahlung verhalten werden kann, spätestens 

innerhalb eines Monates zu erlassen. 

Die vorliegende Neufassung des § 25 Abs. 3 ff ·räumt der 

Urlaubs- und Abfertigungskasse zur Ein~reibung nicht rechtzeitig 

entri6ht~ter Beträge. die Möglichkeit der Erlassung eines 

Rückstandsausweises ein. Die Vollstreckbarkeit dieses 
durch ein RecQtsmi tt~l 

Rückstandsausweises wird gemäß § 25 Abs. 3 n;F:tn1cht gehemmt. 

Ein sofort vollstreckbarer Rückstandsausweis schießt nach 

Meinung des gefertigten Rechtsanwaltskammertages über das 

beabsichtigte Ziel hinaus. Ein Horten von Fremdgeld durch 

Arbeitgeber sollte durch die beabsichtigte Zinsenbelastung 

wirksam verhindert werden können. Die sofortige Vollstreckbarkeit 

erscheint für das Ziel einer Entlastung des Budgets der Kasse 

nicht erforderlich. 

Gemäß § 25 Abs. 6 ist ein Rückstandsausweis nicht zu erlassen, 

wenn ein Arbeitgeber die Vorschreibung der Kasse mit der 

Begründung bestreitet, nicht in den Geltungsbereich des 

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes zu fallen. 
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In qiesem Fall hat nach wie vor die Bezirksverwaltungsbehörde 

auf Antrag der Kasse innerhalb eines Monates mit Fest­

stellungsbescheid zu entscheiden. 

Diese Einschränkung erscheint gerechtfertigt. Sie sollte 

jedoch aus in jenen Fällen bestehen, in denen ebenfalls 

heikle Rechts- und Sachfragen zu klären sind; siehe hiezu 

im folgenden. 

Zum--§ 25 a 

Der neu einzuführende § 25 a ergänzt die Regelung des 

geltenden § 25 Abs. 7 bezüglich der Haftung des Betriebs­

nachfolgers für Rückstände an Zuschlägen des Rechts~orgängers. 

Z~einen sieht die Novelle vor, daß die Haftung des 

Betriebsnachfolgers grundsätzlich entfällt, wenn er den 

Betrieb aus einer Konkursmasse oder im Zuge eines 

Vollstreckungsverfahrens erwirbt. 

Diesbezüglich ist auf eine gesetzeseechnische; Ungereimtheit 

hinzuweisen. 

Absatz 1 normiert die Haftung des ~etriebsübernehmers 

"unter Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB"; Abs. 2 bestimmt, 

daß ~bs. 1 beim Erwerb aus einer Konkursmasse oder im Zuge 

einer Exekution nicht gelten soll. Es führt daher streng 

genommen das Vorliegen der Voraussetzungen des § -1409 a 

ABGB - entgegen der offenbaren Gesetzesabsicht - zur 

Nichtanwendbarkeit eben~dieses § 1409 a ABGB. 

An der Bestimmung des § 25 a Abs. 2 fällt weiters auf, 

daß ein Entfall der Haftung des Betriebsnachfolgers nur 

bei Erwerb aus einer Konkursmasse oder im Zuge eines 

Vollstreckungsverfahrens vorgesehen ist. 

Dem gegenüber normieren sowohl § 1409 a ABGB als auch § 25 

Abs. 4 HGB, daß die Haftung eines Betriebsnachfolgers 

für Schulden eines Vorgängers außer in diesen be{den Fällen 

auch im Falle eines Erwerbes im Zuge eines Ausgleichsverfahrens 

entfällt. 

12/SN-196/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



-5-

Nachdem § 25 a Abs. des Entwurfes auf die Bestimmungen 

der §§ 1409 a ABGB, 25 HGB verweist, ist nicht einzusehen, 
nach Qem BUAG 

warum nicht auch/der Erwerb eines Betriebes im Ausgleich-

verfahren zum Entfall der Haftung für Altrückstände führen soll. 

Abs. 3 des neuen § 25 a sieht sinngemäß vor, daß Angehörige 

und Personen, welche am Betrieb des Vorgängers wesentlich 

beteiligt waren, oder welche wesentlichen Einfluß auf die 

Geschäftsführung des Betriebsvorgängers hatten, auch nach 

einern Erwerb aus einer Konkursmasse oder aus einer 

Exekution für Altrückstände haften sollen. 

Die solcherart verschärfte Haftung von Personen, welche an 

der Geschäftsführung des Vorgängers - sohin auch an den 

Beitragsrückständen - beteiligt waren, erscheint sicherlich 

gerechtfertigt. Warum jedoch für Angehörige, welche cinen 

'insolventen Betrieb übernehmen, die Haftung generell 

verschärft werden soll, ist nicht zu begründen. 

Es stellt dies nach Meinugg des Rechtsanwaltskammertages 

eine unsachliche Unterscheidung zwischen (Unbeteiligten) 

Angehörigen und (Unbeteiligten) Dritten dar. Diesbezüglich 

darf darauf verwiesen werden, daß ein gleichartiger 

Passus im § 16 BAO vorn Verfassungsgerichtshof als verfassungs­

widrig aufgehoben wurde. 

Der letzte Satz des Abs. 3 im neuen § 25 a scheint auch für 

Angehörige des Betriebsvorgängers bzw. Personen, welche an 

desen Betrieb wesentlich beteiligt waren, die Möglichkeit 

eines Entlastungsbeweises zu eröffnen. Die Haftung dieser 

Personen soll nämlich dann schon entfallen, wenn sie beweisen, 

daß sie die Zuschlags schulden des Vorgängers weder kannten 

Doch kennen konnten. Da im Abs. des § 25 a die Möglichkeit 

einer Anfrage bei der Urlaubs- und Abfertigungskasse vorge-

sehen ist, wird eine unverschuldete Unkenntnis von Altrückständen 

wohl niema~s vorliegen können. Eine solche unverschuldete 

Unkenntnis des Nachfolgers könnte nämlich nur in dem Fall 

bestehen, in dem die Kasse einen Beitragsrückstand von Null 

bekanntgibt. 
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Ein solcher Ausweis, daß keinerlei Rückstand b~eht, befreit 

aber gemäß Ahs. 

der Haftung. 

ohnehin jeglichen Betriebsübernehmer von 

Das Vorsehen eines "Entlastungsbeweises" ist daher überflüssig. 

Schlußendlich weist der gefertigte Ausschuß darauf hin, daß 

gerade im Fall einer Betriebsnachfolge die Klärung der 

sich hieraus ergebenden Haftungsprobleme im Wege eines 

Rückstandsausweises, wie vom letzten Satz des § 25 a Abs. 

vorgesehen, nicht tunlich erscheint. Die Kompliziertheit 

der Regelung und die Vielfältigkeit der möglichen Sachverhalte 

lassen im Falle einer Betriebsn~~hfolge die Klärung durch 

bloßen Rückstandsausweis der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

für wenig zweckmäßig erscheinen. Die ~rüfung der Rechtsteilung 

des Erwerbers sollte in diesem Fall einem förmlichen 

Ermittlungsverfahren vorbehalten bleiben. 

Ähnliches gilt für die beabsichtigte Bestimmung des § 25 a 

Abs. 6. 

tier Entwurf si~ht ähnlich wie im ASVG vor, daß dann, wenn 

Wirtschaftsgüter zwar einem Betrieb dienen, jedoch nicht 

Eigentum des Betriebsin~abers sondern Eigentum eines 

Angehör igen oder maßgebl i ~h' 'Betei 1 igten sind, der Eigen tümer 

der Wirtschaftsgüter mit diesen Gütern für Zuschläge haftet, 

es sei:denn er weist nach, daß er die Zuschlagsschulden ~eder 

kannte, noch kennen konnte. 

Es taucht hier die Frage auf, ob auch gegen den Dritten 

mit vollstreckbarem Rückstandsausweis vorgegangen werden kann. 

Der Fall ist im Entwurf nicht geregelt. Die Abführung eines 

ordentlichen Ermittlungsverfahrens erscheint empfehlenswert. 

Gegen eine Rec~tsdurchsetzung mittels sofort vollstreckbarem 

Rückstandsausweis spricht sich der österreichische 

Rechtsanwaltskammertag auch in diesem Fall aus. 

Wien~' am 18.April 1989 

Der Ösbrreichische 
Rechtsanwaltskammertag 
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H A C K L & HAT A K 

RECHTSANWÄLTE 

.-:' ;;, 

-- .. - Dr. Erhard Hackl 
Dr. Karl Hatak 

_ p ..... ;>,Tl f10fgasse 7, A-4020 Linz 
tr~l.Nr.: (0732> 27 62 34 Serie 
belefax Nr •• (0732) 27 62 34/22 

~e:~~x: 134271 b.al"la. a 

~r 1~"erbil'·lc1.\....1.ngerl : 
vorü1Jm~rkt für den .. _~ ... _ ..... _ .... _ .. ____ {os. 026. 5S4 r<a.ib"" Li .. z ( BLZ 34201) 

.U.t.n .•. nr%r=~~.'W' 4 •••• Jp100-2:S1777 Al19_ S}?k .. I ... i..nz: (20320) 

Frau 
01". Vera Kremslehner 
Hechtsanwalt 

Stubenring 20 
1010 ~.vien 

F~etr:i..fft. : 

7J....1.-0168/57 O~rba.nk Linz. (15000) 

Aktenz:ahl. KAN00289.B02/Dr.E/Be 
B~i Arlt""-'C),rt bi.t.t.e ar'l.fi...i.l-lren 

Linz .... m 12.04.89 

f\ndenmg d. Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
ÖHM. zl .:-I09/89 

Sehr geehrte Frau I<ollegin! 

In obiger Angelegenheit nehme ich Bezug auf ddS geführte Telefonat, und nehme zu 
deJ~l Entwurf über Auftrag des Ausschusses der 0.0. Rechtsanwaltskarrrner wie folgt 
Stellung: 

1. Zum § 8/3 

Nach dieser &~stimmlmg hat der Arbeitgeber für die tilierwiesenen UrlalIDsentgelte 
eln besonderes Konto bei einem Bankinstit.ut einzurichten, bei den sonstigen 
Sanktionen des § 8/8 letzter Satz. 

Aus dem Inhalt der er läuterten Bemerklmgen ist abzuleiten, daß das von der Ur­
laoos- lmd .lilifertigungskasse überwiesene Ur laoosent.gel t an den Dienstgeber 
t r e u h ä n der i s c h überwiesen wird. 

Durch diesen vom Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht.en ~'Vunsch, wäre es daher denk­
bar, daß im falJe eines Insolvenzverfahrens seitens der llrlaoos- und Abferti­
gungskasse ein Aussonderungsantrag gestellt \ .. ird, allenfalls auch vom Insolvenz­
ausfallsgeldfond. Die diesbezügliche r<onsequenz wäre jedoch mit § 46/1 Ziffer 3 
KO nicht vereinbar, lmd würde dem Gl eichbehand 1 ungsgrundsatz der KonkursgL':i.ubi­
ger widersprechen. 

Die Bestimnung müßte daher entsprechend geändert werden, daß der Absatz 3 zu 
lauten hat: "Die Urlaubs- und Abferti9ungskasse hat das aufgnmd der EinrechnunlJ 
des Arbeitgebers diesen zu überweisende rJrlaubsentgelt nach den erworr.:>enen An­
wartschaften zu berechnen. Diese ist auf ein vom Arbeitqelx'>l" Zllm Zwecke der Ab­
wicklung der Urlauhsentgelte einzurichtende ser-urate Konto zu überweisen." El)(::'n­
so nüßte die Bestimnlmg des § 8/8 sinnSjemäß al>gezindert. werden. 

:2. Gen1äß § 25/2 BalHrl:>eiter-, UrlalIDs- und Abfertigungsgesetz sind ab dem Zeit_punkt 
der Fälli~lkeit Verzugszinsen in der Höhe von 7-'; pE'l" anno vorzuschreiben. 

Genk'iß § 8/6 bet.rägt der Zinssatz für nicht ausbezahlte llrlauhesentgeJt- bzw. für 
nicht liicküberwiesene Urlaoosent.geltzinsen in der Höhe von 10 % per allno zu enL­
richten. 

------ ~------

"' .... .lz~e:.L_t"._LuKl~." !,-jo - [".Je:) OB.OO - ..12 .. 30# -1-.3.00 - 17 .. 00 Fr ... 08.00 - 1..J. .. OO ul"'lr" 
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HACKL & HATAK 

RECHTSANWÄLTE 

SC}-·lre.i..ben. ,-,,"C>JT\ 12 .. 04 .. 89, AZ: KAN002S9 .. E~02 Blat.t. 2 

Eine sachliche Begründung dieser Differenzienmg ist keinesfalls erkennbar, so­
daß sowohl in § 8/6 als auch im § 25/2 der gleiche Zinssatz festzusetzen wäre. ""2-
Im Hinblick auf die Tatsache, daß bankübliche Zinsen derzeit sicherlich nicht 10 
% betragen, kann daher nur der im bisherigen § 25/2 angeführte Zinssatz von 7 % 
herangezogen werden. 

3. Der geI?lante neue einzufügende § 25 a wurde wörtl ich vom ASVG übernommen, und 
zwar elnschl ieß lieh aller sprachl ichen Ungereimtheiten. Hiezu ist vorerst. grund­
sätzlich folgendes darzugelegen: 

Nach den Bestimnungen des Insolvenzrechtänderungsgesetz 1982 in der zuletzt gül- I 

tigen Fas~ung wurde klarc;Jelegt, daß ~i einem Er~er~ im Zuge eint:=:s Insolvenzver­
fahrens dle HaftungsbestlITTnungen der § 1409 und § 2~ HGB keUle Gultlgkel.t baben, 
sodaß der Erwerber sicher sein kann, ein Unternehmen, welches der im Zuge eines 
Insolvenzverfahrens erwirbt auch lastenfrei zu erhalten. Diesem Erforderiüs wird 
durch die vorgeschlagene Regelung, welche mit der Bestimnung im ASVG korreslxm­
c1iert, offensichtlich nicht entsprochen, bzw. sind die Bestimmungen in sich wi­
dersprüchl ich. Daliiberhinaus ist es gesetzestechnisch falsch, bereits j n der 
Gnmdsatzregel Ausnahrnebestinmungen einzubauen, noch dazu dann, wenn diese Aus­
nahmeregel ung in einem eigenen Absatz ~Jeregel t werden soll. Der \-viderspruch. in 
der vorgeschlagenen Regelung, als auch ln den Bestlmnungen des ASVG l.iegt clarln, 
daß in Absatz 1 auf 1409 a ABGB hingewiesen wird (n... unter Bedachtnalmte auf § 
1409 a ABGB n

) wonach derjenige nicht nach § 140911 und 2 haftet, welcher ein 
Vernrigen oder Unternehmen lffi Wege der Zwangsvollstreckung, des Konkurses, des 
Ausgleichsverfahrens (auch des fortgesetzten Verfahrens) oder der überwachung 
des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger en",irbL, wobei in diesem ZusanUten­
hang auf die korresp:mdierende Bestimmung des § 25/4 HGB verwiesen wird. 

Umgekehrt wird jedoch im Absatz 2 geregelt, daß der Absatz 1 nicht gilt, bei el­
nem Erwerb aus einer Konkursmasse oder im Zuge des Vollstreckungsverfahrens. Der 
Widerspnlch ist damit bereits eklatant, da im Absatz 2 der Hinweis auf einen Er­
werb im Zuge eines Ausgleichsverfahrens oder Sachwalterverfahren fehlt. 

Dariiberhinaus ist die Bestimmung des § 25 a Absatz 3 systematisch völlig falsch, 
da auch in diesen Fällen der Haftlmsausschluß gelten muß, insbesondern im Hin­
blick auf die Bestimnung des Absatz 4. 

Sehr hälITig lassen sich nämlich das Unternehn~n einerseits, sowie die Arbeits­
plätze andererseits nur dadurch retten, daß das Unternehmen an Verwandte ver­
kauft wird, welche über die entsprechenden Barmittel verfügen, sodaß nicht ein­
zusehen wäre, daß für diese die entsprechenden Bestimmungen des Haft.ungsaus­
schlusses nicht Gültigkeit haben sollten. 

Umgekehrt ist natürlich völlig einzusehen, daß Umgehungsgeschäfte - wie sich 
dies auch aus den erläuternden Bemerkungen ergibt - verhindert werden sollen. 

Die Bestirrmung läßt sich relativ einfach ändern, daß das gewünschte Ergebnis er­
zielt wird, und zwar wie folgt: 
(1) n§ 25 a wird ein Betrieb übereignet, so haftet der Erwerber für Zuschläge, 

die sein Vorgänger zu zahlen gehabt hätte unbeschadet der fortdauernden Haf­
ttmg des Vorgängers, sowie der Haftung des Betriebsnachfolgers nach § 1409 
ABGB und der Haftung des Erwerbers nach § 25 HGB für die Zeit von höchstens 
12 Monaten vom Tag des Erwerbes zluückgerechnet ..• 

(2) Geht der Betrieb altt 
1. etnen nahen ~ngehörigen ?es Betriebsvor~ängers ~~ß Absatz 3 
2. elne am Betrleb des Vorgangers wesentJlch betelilgte Person gemäß Absatz 

4 oder 
3. eine Person mit wesentlichem Einfluß alIT die Geschäftsführung des Be­

triebsvorgängers 
(3) Angehörige gemäß Absatz 2, Ziffer 1 sind ... ) 

Kanzle:L_turl.den l"1c> - DcJ. OB .. 00 - 12 .. 30, 1.3 .. 00 - 17 .. 00 Fr.. oe .. 00 - 1..4 .. 00 Uhr 

Parte.:i..en."\Ter)...cehr 1''lLl..r' rüS.cl"l. "-To,rher.:i...ge.r (teJ:) Te.r-cnir'l."V"cre.:i...rl.ba.rl..1n9 
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H A C K L & HAT A K 

RECHTSANWÄLTE 

Sc::h_r~.i..~n """-=>1''' 12 .. 04 .. ß9, AZ: K .... ~N00209 .. 1302 B1.att 3 

(4) eine Person ist an einem Betrieb wesentlich beteiliqt ••• 
(5) ~\'er einen Betrieb in h'ege der Zwangsvol Istrecktm9 , -des Konkurses, des Aus­

gleichsverfahrens (auch des fortgesetzten Verfahrens) oder der überwachung 
des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger erwirbt, haftet nicht gernß 
Absätze 1-2." 

t-1it einer derartigen Regelung ~vird für Interventionen des Gesetzgebers völlig 
Rechnung getragen, andererseits aber auch jedwede unsicherheit beseitigt, und 
würde die diesbezügliche Hegelwlg systematisch den Bestirrvnungen des Insolvenz­
rechtes entsprechen. 

4. E;benso wurde nach den Regelungen des.ASVG die Bestimmung.des §,25 a, Absatz 6 
übernOI'1!:lf~n. Dle dlesbezug llche BestJJ'lillung stell t. praktlsch eln gesetzllches 
pfandrecht der Urlaubs- und Abfertiglmgskdsse (wie auch der Gebietskrdnkenkasse) 
dar, wld stellt eine völlig systemwidri(:.JI~ Ev.::'nachLei ligun(] von Angehörigen dar. 
;-'laßgeblich für eine derartige Haftung kann sicherlich nicht die Tatsache sein, 
daß \ürtschaftsgüter if.1 Eigentum von Angehörigen stehen, sondern kann eine der­
artige Haftung nur 1:1.:lßgeblich sein, ob bei wirtschaftlicher Bet.racht.ungsweise 
diese ~ürtschaftgi.iter deI,) Betrieb zuzuordnen sind. 

Die Bestimnung ist d.J.her wesentlich weltergehend, als jene des § 24 8.2\0, und 
stellt dari.iberhinaus eine sachlich überhaupt. njcht gerechtfertigte Besserstel­
lung der Urlaubs- und Ahfert.igungskasse, sowie der Gebietskrankenkasse gegeni.ih3r 
der Finanzverwal tunq dar, lmd bedeutet darüberhinaus auch eine ~vesentliche 
Schlechtersteilung der Angehörigen gegenüber sonst.igen Eigentümern von Wirt­
schaftgiitern, welche ef.>enfalls sachl ich nicht gerechtfertigt ist. 

Auf die BestinnlUng des § 16 SAO im Zusarnmenhang mit dem in diesem Zusarrrnenhang 
ergangenen Erkenntnis des Verfasslmgsgerichtsho~es sei verwiesen. 

Mit Inialer Hcx::hachttmg 

\ 

-----_.'-_._- --- ._--------------- --------_ .. 
K..5n..zle_ ... tl,;u-a.cle: .. "'a. lVk::. - r.kJ OB.OO - .L':~ .. 30. 1.3 .. 00 - 1.7 .. 00 E"r_ 08.00 - .1 . ...J. .. OO uhr 
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